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UWelche Seminarleistungen gibt es im Rahmen des Hauptfachstudiums? 

 Im Rahmen des Hauptfachstudiums haben Sie nach der Schwerpunktbereichsprü-
fungsordnung 2023 eine USeminarleistungU abzulegen. 

 

 Das Proseminar geht dem Seminar voraus und soll in das wissenschaftliche Arbeiten 

einführen. Das Proseminar ist als häusliche Arbeit gemäß § 7 JAG NRW Zulassungs-

voraussetzung für die staatliche Pflichtfachprüfung. 

 

UWoraus bestehen Seminarleistungen? 

 Seminarleistungen bestehen aus den folgenden beiden Teilleistungen: 

 

• Einer häuslichen Arbeit (in der Regel eine juristische Themenarbeit) und 

• einem Seminarreferat mit anschließender Diskussion unter Bezugnahme auf 

das Seminarthema. 

UWie ist das Verfahren grundsätzlich gestaltet? 

 Sie müssen Sich schon im vorigen Semester um einen Platz für ein Seminar bemü-

hen, das erst im kommenden Semester stattfindet (z. B.: Seminar im Sommersemes-

ter → Bewerbung für Seminarplatz im vorigen Wintersemester). 

 

 Sie finden Seminarankündigungen auf der Internetseite der Fakultät unter 0TU„Aktuelles 

→ Seminarankündigungen“U0T Dort werden Termine für die Vorbesprechungen zu den 

Seminarveranstaltungen von den aufgabenstellenden Lehrstühlen bekanntgegeben. 

 
 Bei der Teilnahme an der Vorbesprechung wird vom Aufgabensteller das Anmelde-

verfahren festgelegt. Hierbei werden ggf. auch schon wichtige Termine bekanntgege-

ben. UDie Anmeldung erfolgt nicht über BASIS.  

 
 Nach der Vorbesprechung können Sie sich für einen Seminarplatz bewerben. 

 

Die Platzvergabe erfolgt in der Regel (mit Ausnahme einiger zivilrechtlicher Semina-

re, siehe unten) nicht zentral, sondern an dem jeweiligen veranstaltenden Lehrstuhl.  

 

 

https://www.jura.uni-bonn.de/aktuelles/seminarankuendigungen/
https://www.jura.uni-bonn.de/aktuelles/seminarankuendigungen/
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 Nach erfolgreicher Bewerbung erfolgt die Ausgabe des Seminarthemas sowie die 

Festlegung der Veranstaltungstermine. UMit der Annahme des Seminarthemas ist man 

zur Seminarleistung verbindlich angemeldet.U Jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-

mer des Seminars erhält ein eigenes Thema zur Bearbeitung, das einseitig vom Auf-

gabensteller festgelegt wird. 

 
 Die UBearbeitungszeitU für die häusliche Arbeit beträgt Usechs WochenU. Sie beginnt mit 

der Ausgabe des Seminarthemas. Der Umfang der Seminararbeit wird vom Aufga-

bensteller festgelegt. 

 
 Die häusliche Arbeit ist Uin schriftlicher und elektronischer FormU beim Aufgabensteller 

einzureichen (UHier aber unbedingt abweichende Angaben des Aufgabenstellers be-

achten!U). 

 
 Nach der Abgabe folgt die Teilnahme an der Lehrveranstaltung, die terminlich vom 

Aufgabensteller gestaltet wird. In den Terminen haben die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer jeweils Ueinen freien mündlichen VortragU (Seminarreferat) zu halten, der in-

haltlich Bezug zu der zuvor abgegebenen schriftlichen Ausarbeitung hat. Jeweils an-

schließend hieran findet eine UDiskussion der einzelnen SeminarleistungenU statt, in 

der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fragen der Seminargruppe stellen. 

 

 

UWas sind die Unterschiede zwischen dem Proseminar und dem Seminar? 

  
Proseminar 

 
Seminar 

 

Wesen 
 

Lehrveranstaltung zur UEinführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten 

• Fokus auf Einhaltung formaler 

Vorgaben 

• Vorweggehende Übung für das 

Seminar 

• Zulassungsvoraussetzung zur 

staatlichen Pflichtfachprüfung 

 

 

 
UTeil der Schwerpunktbereichsprüfung 

• UErgebnis fließt in die GesamtnoteU für 

den Schwerpunktbereich ein 
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Proseminar 

 
Seminar 

 

Umfang 
 

Umfang individuell, jedenfalls gerin-

ger als bei Seminararbeit 

 

Umfang individuell, zeitlich: 6 Wochen 

 

Zeitraum  
 

Grundsätzlich in vorlesungsfreier 

Zeit, aber auch abweichend vom 

Aufgabensteller zu regeln 

 

Immer in vorlesungsfreier Zeit 

 

Gewählter  
Schwerpunkt-
bereich 

 

muss nicht in dem gewählten  oder 

(bei noch unterbliebener Wahl) be-

vorzugten Schwerpunktbereich ab-

gelegt werden 

 

 

muss im gewählten Schwerpunktbereich 

abgelegt werden 

 

Teilnahme-
voraussetzungen 

 

• Bestandene Zwischenprüfung 

• Zulassung zur Schwerpunktbe-

reichsprüfung ist nicht erforder-

lich 

 

• Zulassung zur Schwerpunktbe-

reichsprüfung 

• Alle Scheine der Fortgeschrittenen-

Übungen 

• 2 Klausuren der Grundlagenveran-

staltungen 

 

 

 

UNoch Fragen? 

Wenden Sie sich an das Team der Fachstudienberatung unter fsb@jura.uni-bonn.de oder 
rufen Sie an unter 0228/ 73-6703. Dort hilft man Ihnen gerne weiter. 

Gerne können Sie auch unter telefonisch oder per Mail einen Beratungstermin vereinbaren, 
der via Zoom oder telefonisch stattfindet.  


